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Betreff: 
Dienstanweisungen für die Verwaltung 

 

 

 Beschlussvorlage B-051/04-09/Tucheim 

 

 

Status:  öffentlich 
 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthaltung 
Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 13 GO LSA 

15.09.2005 Gemeinderat Tucheim     

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschluss: 
 
 
 
Der Gemeinderat beschließt die Anwendung der als Anlage beigefügten Dienstanweisungen. 

 

 
 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Amtsleiter/in  Bürgermeister 



 
B-051/04-09/Tucheim 

 

    
 

 
Sachverhalt:  
 
Die als Anlage beigefügten Dienstanweisungen wurden entsprechend der geltenden 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen erarbeitet und sollen Handlungsgrundlage für die Verwaltung 
werden.  
 
Da bestimmte Entscheidungen jedoch nicht durch die Verwaltung, sondern durch den Bürgermeister 
der Gemeinde oder den Gemeinderat zu treffen sind, ist es erforderlich, dass dem Gemeinderat die 
Dienstanweisungen zur Kenntnis und abschließenden Entscheidung vorgelegt werden.   

Rechtsgrundlage: 
GemHVO LSA, GO LSA  

Anlagen:  
- Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Vergleich von 

Forderungen der Verwaltungsgemeinschaft Genthin 
- Dienstanweisung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Rahmen der 

Haushaltsplandurchführung der Stadt Genthin und der Verwaltungsgemeinschaft Genthin 
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